
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/12/15 1Ob286/98k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1998

Norm

ABGB §5

MRG 1997 §49b Abs9

Rechtssatz

Das Übergangsrecht des § 49b Abs 9 MRG 1997 folgt dem allgemeinen Prinzip, daß auf Dauerschuldverhältnisse die

jeweils geltenden Normen anzuwenden sind, falls keine speziellen (gegenteiligen) Regelungen eingreifen.
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